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Kern: Grundschulempfehlung schon zum Schuljahr 2017/18 verbindlich
vorlegen

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern, begrüßte, dass die
Landesregierung die Vorlage der Grundschulempfehlung bei der weiterführenden Schule zukünftig
verbindlich machen will. Gleichzeitig kritisierte er, dass die Neuregelung erst zum Schuljahr 2018/19
greifen soll.

Kern wörtlich: „Dass die Grundschulempfehlung zukünftig der weiterführenden Schule vorgelegt werden
muss, unterstützt die FDP-Landtagsfraktion ausdrücklich. Bereits in unserem Impulspapier für einen
stabilen Schulfrieden aus dem Jahr 2014 haben wir das Recht der aufnehmenden Schule gefordert, sich
die Grundschulempfehlung vorlegen zu lassen. Die Einschätzung der Grundschullehrer zu kennen, ist
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Lehrer der weiterführenden Schule den betreffenden
Schüler bestmöglich fördern können.

Deshalb ist die Abschaffung des realitätsfernen Verbots aus der grün-roten Regierungszeit überfällig.
Leider ließ sich die CDU-Kultusministerin vom grünen Koalitionspartner abringen, die Vorlage der
Grundschulempfehlung erst zum Schuljahr 2018/19 verbindlich zu machen. Seitens der FDP-
Landtagsfraktion können wir für dieses Vorgehen keinen triftigen Grund erkennen und lehnen es als
schlichtes Taktieren zu Lasten der Schüler ab. Wir werden im Kontext der Beratungen über den
Gesetzentwurf beantragen, die Vorlage der Grundschulempfehlung bereits zum Schuljahr 2017/18
verbindlich zu machen. Von einer Kultusministerin, die sich der Qualität im Bildungsbereich verpflichtet
fühlt, erwarten wir, dass sie unseren Antrag im Interesse der Chancen für junge Menschen vorbehaltlos
unterstützt.“


